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I. Vorbemerkung 

Der Antrag der SPD-Fraktion „Keine Familie 
auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunft 
zurücklassen!“ (18/9729) adressiert die Um-
setzung des EU Green Deal in Deutschland 
und Nordrhein-Westfalen und insbeson-
dere die damit verbundene Herausforde-
rung, die aus dem EU Green Deal hervorge-
gangenen neuen Energie- und Klima-
schutzmaßnahmen sozial gerecht abzusi-
chern. Vorliegende Stellungnahme kon-
zentriert sich daher auf die Frage, in wel-
cher Form bereits eine sozial gerechte Aus-
gestaltung bei der Umsetzung der mit dem 
EU Green Deal verbundenen EU-Rechts-
akte in nationales Recht europarechtlich 
vorgegeben ist bzw. ermöglicht werden 
soll. 

Es ist anzumerken, dass der im Antrag 
18/9729 gewählte Bezugspunkt „berufstä-
tige Familie“ kein Begriffspaar ist, das euro-
parechtlich adressiert wird. Vielmehr be-
zieht sich das EU-Recht bei der Ausgestal-
tung sozialer Maßnahmen insbesondere 
auf „von Energiearmut betroffene Haus-
halte“, „schutzbedürftige Haushalte“ oder 
„benachteiligte Haushalte, benachteiligte 
Kleinstunternehmen oder benachteiligte 
Verkehrsnutzer“, worunter auch und insbe-
sondere Familien fallen können. 

II. Hintergrund zum EU Green Deal 

1. Mehrstufiger Prozess der 
Gesetzgebung auf EU-Ebene 

Am 11. Dezember 2019 hat die EU-Kommis-
sion den europäischen Green Deal verkün-
det1. Hierbei handelt es sich  

 
1 Europäische Kommission, Mitteilung, Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final v. 11.12.2019. 
2 Europäische Kommission, Mitteilung, Der europäi-
sche Green Deal, COM(2019) 640 final v. 11.12.2019, S. 2. 
3 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verord-
nung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Kli-
maneutralität und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1999 (Europäisches Klimagesetz), COM(2020) 80 fi-
nal v. 04.03.2020. 

„um eine neue Wachstumsstrategie, 
mit der die EU zu einer fairen und 
wohlhabenden Gesellschaft mit ei-
ner modernen, ressourceneffizienten 
und wettbewerbsfähigen Wirtschaft 
werden soll, in der im Jahr 2050 
keine Netto-Treibhausgasemissio-
nen mehr freigesetzt werden und 
das Wirtschaftswachstum von der 
Ressourcennutzung abgekoppelt 
ist.“2. 

In der Folge hat der EU-Gesetzgeber eine 
Vielzahl von EU-Rechtsakten beschlossen, 
die einen neuen europäischen Rechtsrah-
men für Energie und Klimaschutz bis zum 
Jahr 2030 und darüber hinaus festschrei-
ben. Die Gesetzgebungsverfahren wurden 
in zeitlicher Folge jeweils durch Vorschläge 
der EU-Kommission eingeleitet (EU-Klima-
gesetz3, „Fit for 55“-Paket4; REPowerEU-
Plan5 und Green Deal Industrial Plan6). Final 
beschlossen wurden neue oder überarbei-
tete EU-Rechtsakte mit energie- und klima-
schutzrechtlichen Bezügen u. a. in folgen-
den Bereichen:7  

▶ CO2-Bepreisung: EU-Emissionshandel 
(EHS); Lastenteilung; LULUCF (Landnut-
zung, Landnutzungsänderungen, Forst-
wirtschaft); CO2-Grenzausgleichsmecha-
nismus (CBAM); Klima-Sozialfonds; 

▶ Saubere Energie: Erneuerbare Energien; 
Energieeffizienz; Gebäudeeffizienz; 

▶ Energiemarkt: Strommarktdesign; Gas-
Wasserstoff-Paket; 

▶ Verkehr: Festsetzung von CO2-Emissi-
onsnormen für neue Pkw, leichte Nutz-
fahrzeuge und LKW; Aufbau der Infra-
struktur für alternative Kraftstoffe (AFIR); 
ReFuelEU Aviation; FuelEU Maritime; 

▶ Industrie: Netto-Null-Industrie (NZIA); Kri-
tische Rohstoffe; Plattform für strategi-
sche Technologien für Europa (STEP). 

4 Europäische Kommission, Mitteilung, „Fit für 55“: auf 
dem Weg zur Klimaneutralität – Umsetzung des EU‑ 
Klimaziels für 2030, COM(2021) 550 final v. 14.07.2021. 
5 Europäische Kommission, Mitteilung, REPowerEU-
Plan, COM(2022) 230 final v. 18.05.2022. 
6 Europäische Kommission, Mitteilung, Ein Industrie-
plan zum Grünen Deal für das klimaneutrale Zeitalter, 
COM(2023) 62 final v. 01.02.2023. 
7 Vgl. die Übersicht unter: https://stiftung-umweltener-
gierecht.de/wp-content/uploads/2024/04/Das-Fit-for-
55-Paket-und-REPowerEU-Blick-zurueck-und-Blick-
nach-vorne_2024-04-30.pdf. 
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2. Soziale bzw. sozial gerechte 
Absicherung von Energie- und 
Klimaschutzmaßnahmen 

Die EU-Kommission und der Rat haben 
stets hervorgehoben, dass die ökologische 
Transformation „nur dann erfolgreich sein 
kann, wenn sie auf gerechte und integra-
tive Weise erfolgt“, wobei die Menschen an 
erster Stelle stehen und ein besonderes Au-
genmerk auf die Unterstützung der Regio-
nen, Industrien, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Haushalte und Verbrauche-
rinnen und Verbraucher gelegt werden 
muss8. Dies gilt umso mehr, als dass nicht 
nur der Klimawandel selbst, sondern auch 
die Maßnahmen zur Eindämmung des Kli-
mawandels bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen in besonderer Weise betreffen. Beson-
ders anschaulich und daher auch Gegen-
stand intensiver Debatten ist diese unter-
schiedliche Belastungswirkung bei dem 
neu beschlossenen europäischen Emissi-
onshandelssystem 2 (EHS 2), das eine Be-
preisung von Treibhausgasemissionen in 
den Sektoren Gebäude und Straßenverkehr 
einführt. 

Daher ist es eines der Ziele der EU, die Mit-
gliedstaaten dabei zu unterstützen und zu 
fördern, den Übergang zur Klimaneutralität 
„gerecht“ zu gestalten und dabei „nieman-
den zurückzulassen“9. Diese Strategie eines 
„gerechten Übergangs“ zur Klimaneutrali-
tät knüpft an die bereits im Jahr 2017 ver-
abschiedete Europäische Säule sozialer 
Rechte10 an. Diese gemeinsame Erklärung 
des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der EU-Kommission soll als „Richt-
schnur“ dazu beitragen, dass soziale Rechte 
besser in konkrete Rechtsvorschriften um-
gesetzt und angewandt werden. Die 
Grundsätze und Rechte der Säule sollen da-
bei entsprechend den jeweiligen Zustän-
digkeiten und im Einklang mit dem 

 
8 Rat der Europäischen Union, Empfehlung des Rates 
vom 16. Juni 2022 zur Sicherstellung eines gerechten 
Übergangs zur Klimaneutralität, ABl. EU C 243/04 v. 
27.6.2022, S. 35; Europäische Kommission, Mitteilung 
Der europäische Grüne Deal, COM(2019) 640 final v. 
11.12.2019, S. 1. 
9 Europäische Kommission, Mitteilung Der europäische 
Grüne Deal, COM(2019) 640 final v. 11.12.2019, S. 4. 
10 Abrufbar unter: https://commission.europa.eu/sys-
tem/files/2017-11/social-summit-european-pillar-social-
rights-booklet_de.pdf. 
11 Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur 

Subsidiaritätsprinzip sowohl auf Unions-
ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten umgesetzt werden.  

Die EU fokussiert sich bei der Gestaltung ei-
nes „gerechten Übergangs“, v. a. auf fol-
gende Maßnahmen: 

▶ Finanzierung und Förderung durch EU-
Fonds, aus denen Mitgliedstaaten Mittel 
zur Unterstützung der Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit der Transfor-
mation zur Klimaneutralität erhalten 
können (z. B. Fonds für einen gerechten 
Übergang und Klima-Sozialfonds); 

▶ Konkrete Vorgaben in EU-Verordnungen 
und EU-Richtlinien, insbesondere zur Be-
kämpfung von Energiearmut und zum 
Schutz von Verbraucherinnen und Ver-
brauchern; 

▶ Politikplanungspflichten (insbes. inte-
grierte nationale Energie- und Klimap-
läne und Klima-Sozialpläne, aber auch in-
tegrierte Gebäuderenovierungspläne). 

3. „Umsetzung des EU Green Deal“ im 
Mehrebenensystem zwischen EU, 
Mitgliedstaaten und innerhalb der 
Mitgliedstaaten 

Sofern der EU-Gesetzgeber nicht durch EU-
Verordnungen in allen Mitgliedstaaten un-
mittelbar geltendes Recht setzt, schafft das 
Unionsrecht durch EU-Richtlinien in erster 
Linie einen Rahmen, innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten entsprechend ihrer natio-
nalen Gegebenheiten tätig werden. So fin-
den sich die meisten Regelungen im Be-
reich der erneuerbaren Energien11 und der 
Energieeffizienz12 bzw. Gebäudeeffizienz13 in 
EU-Richtlinien.  

Richtlinien sind grundsätzlich hinsichtlich 
des zu erreichenden Ziels verbindlich, 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, ABl. EU L 328 v. 21.12.2018, S. 82, zuletzt geän-
dert durch Richtlinie (EU) 2024/1711 vom 13. Juni 2024, 
ABl. EU L v. 26.06.2024.  
12 Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. September 2023 zur 
Energieeffizienz, ABL. EU L 231 vom 20.9.2023. 
13 Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. April 2024 über die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. EU L v. 
08.05.2024. 
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belassen jedoch den innerstaatlichen Stel-
len in den Mitgliedstaaten die Wahl der 
Form und Mittel, mit denen der richtlinien-
konforme Zustand erreicht werden soll 
(Art. 288 Abs. 2 AEUV). Obgleich die Rege-
lungsdichte in diesen Richtlinien gerade in 
den letzten Jahren zugenommen hat, ver-
bleibt den Mitgliedstaaten bei der nationa-
len Umsetzung in der Regel stets ein ge-
wisser Spielraum.  

Wie die Zuständigkeiten innerhalb der Mit-
gliedstaaten verteilt sind, richtet sich allein 
nach dem einschlägigen nationalen Recht. 
In Deutschland ist die Zuständigkeitsvertei-
lung zwischen dem Bund und den Ländern 
im Grundgesetz geregelt14. Es gibt dabei 
keine spezielle „Umsetzungskompetenz“ 
für europäisches Recht15, vielmehr richten 
sich die Zuständigkeiten nach der bundes-
staatlichen Kompetenzordnung (Art. 70 ff. 
GG). Im Regelfall handelt es sich bei den zu 
regelnden Gegenständen um Gebiete der 
konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 
GG), so dass die Länder nur dann die Befug-
nis zur Gesetzgebung haben, sofern und 
soweit der Bund von seiner Gesetzge-
bungszuständigkeit nicht Gebrauch macht 
(Art. 72 Abs. 1 GG). Die Länder haben um-
fangreiche Mitwirkungsmöglichkeiten, sei 
es bei der Bundesgesetzgebung über die 
Beteiligung im Bundesrat oder bei der Um-
setzung der unterschiedlichen Politikpla-
nungspflichten, die das Unionsrecht vor-
gibt. Zudem haben die Länder gewisse 
Spielräume im Rahmen des Vollzugs der 
Bundesgesetze. 

III. Soziale Ausgestaltung von 
Energie- und 
Klimaschutzmaßnahmen 

Wie oben dargestellt, hat der EU-Gesetzge-
ber bei Erlass der mit dem EU Green Deal 
verbundenen EU-Rechtsakte auch das Ziel 
verfolgt, die Mitgliedstaaten bei der Gestal-
tung eines „gerechten“ Übergangs zur Kli-
maneutralität zu unterstützen („leaving no 

 
14 Vgl. insbes. Art. 70 ff. GG, Art. 83 ff. GG. 
15 Vgl. nur C. Degenhart, in: M. Sachs, Grundgesetz, 10. 
Auflage 2024, Art. 70, Rn. 24. 
16 Vgl. insbesondere Europäische Kommission, Empfeh-
lung (EU) 2020/1563 der Kommission vom 14. Oktober 

one behind“). Wesentliche Neuerungen 
sind dabei 

▶ neue Vorgaben für die Bekämpfung von 
Energiearmut, 

▶ Sozialverträgliche Umsetzung der Gebäu-
deeffizienzrichtlinie 

▶ die Einrichtung eines Klima-Sozialfonds, 

▶ neue Vorgaben für die Verwendung von 
Einnahmen aus dem bisherigen EU-
Emissionshandel (EU EHS 1) und dem 
neuen EU-Emissionshandel für Gebäude 
und Straßenverkehr (EU EHS 2), 

▶ Stärkung von Verbraucherschutz und 
Verbraucherrechten sowie 

▶ Ausweitung des Just Transition Mecha-
nismus auf strategische Technologien. 

1. Neue Vorgaben für die Bekämpfung 
von Energiearmut 

Allgemein hat sich die EU der Bekämpfung 
von Energiearmut und dem Schutz von 
Haushalten mit geringen und mittleren 
Einkommen verschrieben. Dabei wird die 
Energieversorgung als essenzielle Dienst-
leistung angesehen, zu der jede Person Zu-
gang haben muss16. Zwar geht dabei nicht 
unmittelbar um die Unterstützung von Fa-
milien, jedoch können ihnen die Maßnah-
men zur Bekämpfung von Energiearmut 
gleichwohl zugutekommen.  

Energiearmut wird in der Energieeffizienz-
Richtlinie (EnEff-RL) definiert als  

„fehlende[r] Zugang eines Haushalts 
zu essenziellen Energiedienstleistun-
gen, wenn mit diesen Dienstleistun-
gen ein grundlegendes und ange-
messenes Maß an Lebensstandard 
und Gesundheit sichergestellt wird, 
einschließlich einer angemessenen 
Versorgung mit Wärme, Warmwas-
ser, Kälte und Beleuchtung sowie 
Energie für den Betrieb von Haus-
haltsgeräten, in dem jeweiligen na-
tionalen Kontext und unter Berück-
sichtigung der bestehenden 

2020 zu Energiearmut, Abl. EU L 357 v. 27.10.2020, S. 35 
und Empfehlung (EU) 2023/2407 der Kommission vom 
20. Oktober 2023 zu Energiearmut, ABl. EU L v. 
23.10.2023. 
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nationalen sozialpolitischen Maß-
nahmen und anderer einschlägiger 
nationaler Maßnahmen, wobei diese 
durch eine Kombination von Fakto-
ren verursacht wird, darunter zu-
mindest Unerschwinglichkeit, unzu-
reichendes verfügbares Einkommen, 
hohe Energieausgaben und 
schlechte Energieeffizienz von Woh-
nungen“ (Art. 2 Nr. 52 EnEff-RL). 

Ferner richtet die Energieeffizienz-Richtli-
nie den Fokus auf bestimmte, besonders 
schützenswerte Personengruppen. So sol-
len  

„Verbesserungen bei der Energieeffi-
zienz […] insbesondere vorrangig bei 
Menschen, die von Energiearmut be-
troffen sind, schutzbedürftigen Kun-
den und Endnutzern, Menschen in 
Haushalten mit geringem oder mitt-
lerem Einkommen, Menschen, die in 
Sozialwohnungen leben, älteren 
Menschen und in ländlichen und ab-
gelegenen Gebieten und in Gebieten 
in äußerster Randlage wohnenden 
Menschen umgesetzt werden. In die-
sem Zusammenhang sollte beson-
deres Augenmerk auf bestimmte 
Gruppen gerichtet werden, die ein 
höheres Energiearmutsrisiko haben 
oder anfälliger für die negativen 
Auswirkungen von Energiearmut 
sind, z. B. Frauen, Menschen mit Be-
hinderungen, ältere Menschen, Kin-
der und Menschen, die ethnischen 
Minderheiten angehören.“ (Erwä-
gungsgrund 76 zur EnEff-RL). 

Neben den Erwägungsgründen betonen 
auch die konkreten Regelungen der Ener-
gieeffizienz-Richtlinie, die von den Mitglied-
staaten in nationales Recht umzusetzen 
sind, an mehreren Stellen, dass die Umset-
zung von Energieeffizienzmaßnahmen vor-
rangig bei von Energiearmut betroffenen 
Menschen, schutzbedürftigen Kunden, 
Menschen in Haushalten mit geringem Ein-
kommen und gegebenenfalls Menschen, 
die in Sozialwohnungen leben, erfolgen soll.  

Besonders hervorzuheben ist Art. 24 EnEff-
RL. Danach müssen die Mitgliedstaaten ge-
eignete Maßnahmen ergreifen müssen, um 

 
17 Schutzbedürftige Haushalte sind gem. Art. 2 Nr. 28 
Gebäudeeffizienz-RL Haushalte, die von Energiearmut 
betroffen sind, oder Haushalte, einschließlich Haus-
halte mit niedrigem mittlerem Einkommen, die hohen 

von Energiearmut betroffene Menschen, 
schutzbedürftige Kunden, Menschen in 
Haushalten mit geringem Einkommen und 
gegebenenfalls Menschen, die in Sozial-
wohnungen leben, zu stärken und zu 
schützen. Die Richtlinie schlägt hier ver-
schiedene Optionen vor, darunter die Mög-
lichkeit frühzeitig und vorausschauend in 
Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesse-
rung zu investieren, bevor Verteilungsef-
fekte aufgrund anderer Strategien und 
Maßnahmen ihre Wirkung entfalten oder 
auch die Förderung technischer Hilfe für 
soziale Akteure, um eine aktive Beteiligung 
schutzbedürftiger Kunden am Energie-
markt und positive Verhaltensänderungen 
in Bezug auf ihren Energieverbrauch zu be-
günstigen. 

2. Sozialverträgliche Umsetzung der 
Gebäudeeffizienzrichtlinie 

Auch die Gebäudeeffizienz-Richtlinie (Ge-
bäudeeffizienz-RL) nimmt von Energiear-
mut betroffene Menschen und schutzbe-
dürftige Haushalte besonders in den Blick. 
So lässt sich aus der Gesetzesbegründung 
in Erwägungsgrund 63 ableiten, dass die 
EU die besondere Verknüpfung zwischen 
Gebäuden mit schlechter Energieeffizienz 
und dem Vorhandensein von Energiearmut 
und sozialen Problemen anerkennt und 
entsprechend gegensteuern will: 

„Gebäude mit schlechter Energieef-
fizienz sind oftmals mit Energiear-
mut und sozialen Problemen ver-
bunden. Schutzbedürftige Haus-
halte17 sind besonders stark von stei-
genden Energiepreisen betroffen, da 
sie anteilig mehr für Energieerzeug-
nisse ausgeben. Durch die Senkung 
übermäßiger Energierechnungen 
können Gebäuderenovierungen 
Menschen aus der Energiearmut be-
freien und auch Energiearmut ver-
hindern. Gleichzeitig haben Gebäu-
derenovierungen ihren Preis, und es 
muss unbedingt sichergestellt wer-
den, dass die sozialen Auswirkungen 
der Kosten von 

Energiekosten besonders ausgesetzt sind und nicht 
über die Mittel verfügen, um das von ihnen bewohnte 
Gebäude zu renovieren 
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Gebäuderenovierungen, insbeson-
dere auf schutzbedürftige Haus-
halte, begrenzt werden.“ 

Die Gebäudeeffizienz-Richtlinie fordert von 
den Mitgliedstaaten zum einen, dass sie ei-
nen nationalen Gebäuderenovierungsplan 
aufstellen, der die Renovierung des natio-
nalen Bestands an öffentlichen und priva-
ten Wohn- und Nichtwohngebäuden ge-
währleistet. Dieser muss u.a. einen Fahr-
plan mit auf nationaler Ebene festgelegten 
Zielen und messbaren Fortschrittsindikato-
ren, einschließlich der Verringerung der An-
zahl der von Energiearmut betroffenen 
Menschen, umfassen (Art. 3 Gebäudeeffizi-
enz-RL). 

Außerdem müssen die Mitgliedstaaten fi-
nanzielle Anreize zur Förderung der Ener-
gieeffizienz (von Gebäuden) vorrangig auf 
schutzbedürftige Haushalte, von Energiear-
mut betroffene Menschen und Menschen, 
die in Sozialwohnungen leben, ausrichten 
(Art. 17 Abs. 18 Gebäudeeffizienz-RL). 

3. Neuer Klima-Sozialfonds 

Im Rahmen des Fit-for-55-Pakets wurde der 
EU-Emissionshandel durch Änderung der 
Emissionshandels-Richtlinie (EHS-RL)18 auf 
die Sektoren Gebäude und Straßenverkehr 
(EU EHS 2) ausgeweitet. Vor diesem Hinter-
grund hat die EU die Einführung des soge-
nannten Klima-Sozialfonds beschlossen19. 
Dieser wird für den Zeitraum 2026-2032 
eingerichtet und aus Versteigerungsein-
nahmen aus dem EU EHS und – perspekti-
visch – EU EHS 2 finanziert20. Der Fonds soll 
die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, 
bestimmte Personengruppen, die beson-
ders von den CO2-preisbedingten Preisstei-
gerungen betroffen sind21, durch gezielte 
Investitionen oder befristete direkte Ein-
kommensbeihilfen zu unterstützen (vgl. 
Art. 8 Abs. 1 Klima-Sozialfonds-VO). Förder-
fähige Maßnahmen sind dabei u. a.: 

 
18 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System 
für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten 
in der Union, EU ABl. L 275 v. 25.10.2003, S. 32, zuletzt 
geändert durch Richtlinie (EU) 2023/959 vom 10. Mai 
2023, ABl. EU L 130 v. 16.05.2023, S. 134. 

▶ Unterstützung von Gebäuderenovierun-
gen (Gebäude mit der schlechtesten 
Energieeffizienz, auch für Mieter und Be-
wohner von Sozialwohnungen); 

▶ Unterstützung des Zugangs zu er-
schwinglichem energieeffizientem 
Wohnraum, einschließlich Sozialwohnun-
gen; 

▶ Unterstützung öffentlicher und privater 
Einrichtungen, einschließlich Anbietern 
von Sozialwohnungen – insbesondere öf-
fentlich-private Genossenschaften – , bei 
der Entwicklung und Bereitstellung be-
zahlbarer Energieeffizienz-Lösungen und 
angemessener Finanzierungsinstru-
mente; 

▶ Bereitstellung eines Zugangs zu emissi-
onsfreien und emissionsarmen Fahrzeu-
gen und Fahrrädern, bei Wahrung der 
Technologieneutralität; 

▶ Schaffung von Anreizen für die Nutzung 
erschwinglicher und zugänglicher öffent-
licher Verkehrsmittel und Unterstützung 
privater und öffentlicher Einrichtungen, 
einschließlich Genossenschaften, bei der 
Entwicklung und Bereitstellung von 
nachhaltiger Mobilität auf Abruf, Diens-
ten der geteilten Mobilität und Angebo-
ten für aktive Mobilität. 

Für Deutschland sind insgesamt Mittel in 
Höhe von 5,3 Mrd. Euro vorgesehen. Um an 
diese Mittel zu gelangen, müssen die Mit-
gliedstaaten mit dem Klima-Sozialplan ei-
nen konkreten Maßnahmen- und Investiti-
onsplan aufstellen. In diesem legen sie ge-
nau dar, für welche Zwecke die Gelder aus 
dem Klima-Sozialfonds verwendet werden 
sollen (Art. 7 Klima-Sozialfonds-VO). In 
Deutschland wird der deutsche Klima-Sozi-
alplan federführend vom Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWK) erarbeitet und 
ist in der Folge öffentlich zu konsultieren. 
Bis zum 30. Juni 2025 soll die Vorlage bei 
der EU-Kommission erfolgen.  

19 Verordnung (EU) 2023/955 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Einrichtung 
eines Klima-Sozialfonds, ABl. EU L 130 v. 16.05.2023, S. 1. 
20 Vgl. Art. 10 Klima-Sozialfonds-VO. 
21 Sogenannte benachteiligte Haushalte, benachteiligte 
Kleinstunternehmen oder benachteiligte Verkehrsnut-
zer, vgl. Art. 3 Abs. 2, Art. 2 Nr. 10-12 Klima-Sozialfonds-
VO. 
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4. Verwendung der Einnahmen aus EU 
EHS 1 und 2 durch die Mitgliedstaaten 

Anders als bisher, müssen die Mitgliedstaa-
ten nach der Änderung der Emissionshan-
dels-Richtlinie, 100 % der Einnahmen, die 
sie aus der Versteigerung der ihnen zuge-
teilten Zertifikate aus dem EU EHS und – ab 
dem Jahr 2027 – aus dem EU EHS 2 erhal-
ten, für die in der Emissionshandels-Richtli-
nie vorgesehenen Zwecke verwenden. In 
Deutschland fließen die bisherigen Einnah-
men aus dem EU EHS in den Klima- und 
Transformationsfonds (§ 4 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 
KTFG22), der als Sondervermögen des Bun-
des von der Bundesregierung verwaltet 
wird.  

Neben klimaschutzbezogenen Maßnahmen 
sollen die Einnahmen nunmehr auch sozia-
len Zwecken dienen, und zwar zur Unter-
stützung von Haushalten, Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern und weiteren Per-
sonengruppen23. So können die Einnahmen 
aus dem EU EHS nach Art. 10 Abs. 3 EHS-RL 
u. a. genutzt werden 

▶ für Maßnahmen zur Verbesserung von 
Energieeffizienz und Wärmedämmung 
sowie zur Gebäuderenovierung; 

▶ zur finanziellen Unterstützung, um sozi-
ale Aspekte in Haushalten mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen anzugehen; 

▶ zur Finanzierung der nationalen Klimadi-
videndensysteme mit nachgewiesenen 
positiven Umweltauswirkungen; 

▶ zur Förderung der Umschulung und die 
Umstrukturierung des Arbeitsmarktes 
von Arbeitskräften, um insbesondere in 
den von der Verlagerung von Arbeitsplät-
zen am stärksten betroffenen Regionen 
zu einem fairen Übergang zu einer klima-
neutralen Wirtschaft in enger Zusam-
menarbeit mit den Sozialpartnern beizu-
tragen und in die Weiterbildung und 

 
22 Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens 
„Klima- und Transformationsfonds“ vom 8. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1807), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1144) (KTFG). 
23 Umfassend hierzu R. Busch/K. Harder, Verwendung 
der Finanzmittel aus EU-Emissionshandel und Klima-
Sozialfonds durch die Mitgliedstaaten der EU, Würz-
burger Studie zum Umweltenergierecht Nr. 33 vom 
17. Januar 2024, abrufbar unter: https://stiftung-umwel-
tenergierecht.de/wp-content/uploads/2024/01/Stif-
tung_Umweltenergierecht_WueStudien_33_Europaei-
sche_CO2-Bepreisung_und_Klimageld.pdf.  

Umschulung von potenziell von dem 
Übergang betroffenen Arbeitnehmern zu 
investieren. 

Die künftigen Einnahmen aus dem EU 
EHS 2 dürfen außerdem für weitere Zwecke 
verwendet werden, nach Art. 30d Abs. 6 
EHS-RL u. a. für  

▶ Maßnahmen zur Förderung der Umstel-
lung auf öffentliche Verkehrsmittel und 
zur Verbesserung der Multimodalität 
oder Bereitstellung finanzieller Unter-
stützung, um soziale Aspekte im Zusam-
menhang mit Verkehrsteilnehmern mit 
niedrigem und mittlerem Einkommen 
anzugehen; 

▶ die Finanzierung des nationalen Klima-
Sozialplans. 

5. Stärkung des Verbraucherschutzes 
und der Verbraucherrechte 

Ferner werden in den mit dem EU Green 
Deal verbundenen EU-Rechtsakten der 
Verbraucherschutz und die Verbraucher-
rechte gestärkt. Sowohl in der Elektrizitäts-
binnenmarkt-Richtlinie (EBM-RL)24 als auch 
in der Gas-Wasserstoff-Richtlinie (Gas-Was-
serstoff-RL)25 werden die besondere Bedeu-
tung von Energiedienstleistungen für das 
Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger 
in der Union hervorgehoben26. 

So müssen die Mitgliedstaaten geeignete 
Maßnahmen zum Schutz von Strom- und 
Gaskunden ergreifen. Sogenannten schutz-
bedürftige Kunden gegenüber – ein Begriff 
der von den Mitgliedstaaten zu konkretisie-
ren ist – muss in besonderer Weise Sorge 
getragen werden (Art. 28 Abs. 1, Abs. 2 EBM-
RL, Art. 26 Abs. 1 Gas-Wasserstoff-RL). Ins-
besondere müssen die Mitgliedstaaten si-
cherstellen, dass schutzbedürftige Kunden 
und von Energiearmut betroffene Kunden 

24 Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsa-
men Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, 
ABl. EU L 158 v. 14.06.2019, S. 125, zuletzt geändert durch 
Richtlinie (EU) 2024/1711 vom 13. Juni 2024, ABl. EU L v. 
26.06.2024. 
25 Richtlinie (EU) 2024/1788 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Juni 2024 über gemein-
same Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerba-
res Gas, Erdgas und Wasserstoff, ABl. EU L v. 15.07.2024. 
26 Vgl. Erwägungsgrund 59 zur Richtlinie (EU) 2019/944. 
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vollständig vor Stromsperren geschützt 
werden (Art. 28a EBM-RL). 

6. Strukturwandel unterstützen: 
Ausweitung des Just Transition 
Mechanismus auf strategische 
Technologien 

Bereits seit längerem erfolgt eine Unter-
stützung von Regionen und Sektoren, die 
aktuell noch stark von fossilen Brennstoffen 
oder kohlenstoffintensiven Prozessen ab-
hängig sind. Die konkreten Maßnahmen 
beziehen sich dabei auch auf die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die von 
dem Strukturwandel betroffen sind. Seit 
dem Jahr 2021 besteht der Mechanismus 
für den gerechten Übergang (Just Transi-
tion Mechanism - JTM). Dieser besteht aus 
drei Elementen27. Der Fokus liegt auf den 
Regionen und Sektoren, die aktuell noch 
besonders stark von fossilen Brennstoffen 
oder kohlenstoffintensiven Prozessen ab-
hängen und daher am stärksten vom Über-
gang zur Klimaneutralität betroffen sind. 
Ein Element dieses Mechanismus ist der 
mit 17,5 Mrd. Euro ausgestattete Fonds für 
einen gerechten Übergang (Just Transition 
Fund - JTF)28. Aus diesem Fonds erhält 
Nordrhein-Westfalen bereits Mittel im Um-
fang von rund 683 Mio. Euro.29 

Im Rahmen des Green Deal Industrial Plan 
wurde eine Ausweitung des Just Transition 
Mechanismus im Rahmen der Etablierung 
der Plattform für strategische Technologien 
(STEP)30 beschlossen. Fördermittel stehen 
nunmehr auch bereit für Projekte zur 

▶ Unterstützung der Entwicklung bzw. Her-
stellung kritischer Technologien oder Si-
cherung und Stärkung der entsprechen-
den Wertschöpfungsketten in der Union, 
und zwar digitale Technologien, umwelt-
schonende und ressourceneffiziente 
Technologien sowie Biotechnologien; 

▶ Bekämpfung des Mangels an Arbeitskräf-
ten und Qualifikationen, die für 

 
27 1) Fonds für einen gerechten Übergang, 2) InvestEU-
Programm für einen gerechten Übergang und 3) eine 
neue Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor. 
28 Etabliert durch die Verordnung (EU) 2021/1056 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 
2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten 
Übergang, ABl. EU L 231 v. 30.06.2021, S. 1. 

hochwertige Arbeitsplätze aller Art von 
entscheidender Bedeutung sind. 

IV. Ausblick 

Die neue EU-Kommission unter ihrer alten 
und neuen Präsidentin Ursula von der 
Leyen hat für das erste Quartal 2025 u. a. 
folgende Vorlagen angekündigt: 

▶ 15. Januar 2025: Kompass zur Wettbe-
werbsfähigkeit; 

▶ 11. Februar 2025: Arbeitsprogramm der 
Kommission 2025; 

▶ 26. Februar 2025: Clean Industrial Deal. 

Aus den bisherigen Verlautbarungen ist zu 
schließen, dass mehrere EU-Rechtsakte in 
Vorbereitung sind, um folgende Ziele in 
den nächsten Jahren zu erreichen:31 

▶ Unternehmerische Tätigkeit erleichtern, 
um das Wirtschaftswachstum zu fördern; 

▶ ein Deal für eine saubere Industrie, um 
die wettbewerbsfähigen Industrien in der 
EU zu stärken und hochwertige Arbeits-
plätze zu schaffen; 

▶ eine stärker kreislauforientierte und kri-
senfestere Wirtschaft für nachhaltigere 
Produktions- und Konsumpraktiken; 

▶ höhere Produktivität durch Verbreitung 
digitaler Technologien für eine wettbe-
werbsfähigere EU und eine Führungs-
rolle bei der KI-Innovation; 

▶ Forschung und Innovation in den Mittel-
punkt unserer Wirtschaft stellen 

▶ Turboantrieb für Investitionen zur Be-
schleunigung des ökologischen, digitalen 
und sozialen Wandels; 

▶ Fach- und Arbeitskräftemangel angehen, 
um Menschen bessere berufliche Lauf-
bahnen zu ermöglichen und die wirt-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stei-
gern. 

29 Siehe: https://www.mags.nrw/esf-2021-2027-just-tran-
sition-fund. 
30 Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrich-
tung der Plattform „Strategische Technologien für Eu-
ropa“ (STEP), ABl. EU L v. 29.02.2024. 
31 Siehe https://commission.europa.eu/priorities-2024-
2029/competitiveness_de. 
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V. Zur Stiftung Umweltenergierecht 

Die Stiftung Umweltenergierecht ist eine 
gemeinnützige außeruniversitäre For-
schungseinrichtung, die sich mit dem 
Rechtsrahmen der Energiewende beschäf-
tigt. Neues Recht ist bei der Energiewende 
die zentrale Voraussetzung dafür, dass 
technische Innovationen umgesetzt wer-
den, der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien zügig voranschreitet und die erforder-
lichen Systemveränderungen erfolgen. Da-
her wurde die Stiftung Umweltenergier-
echt am 1. März 2011 in Würzburg als unab-
hängige rechtswissenschaftliche Zukunfts-
werkstatt für den Rechtsrahmen der Ener-
giewende gegründet. Die Würzburger 
Rechtswissenschaftlerinnen und Rechts-
wissenschaftler gehen der Frage nach, wie 
sich der Rechtsrahmen verändern muss, 
damit die energie- und klimapolitischen 
Ziele erreicht werden. Die Forschungsein-
richtung finanziert sich über Fördermittel, 
Zustiftungen und Spenden. 
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